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Rede der Bundesministerin für Arbeit und Soziales,  
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zum Grundsicherungsgeld und Leistungsrechtsanpassungsgesetz 
vor dem Deutschen Bundestag 
am 15. Januar 2026 in Berlin:   

Sehr geehrte Frau Präsidentin!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Wir haben in diesem bisher kurzen Jahr bereits einige heftige Stürme erlebt, nicht nur 

den Wintereinbruch. Die Turbulenzen in der Weltpolitik der vergangenen 15 Tage sind 

früher in 15 Jahren nicht passiert. Klar ist schon jetzt: Wir werden auch 2026 in unru-

higen Zeiten leben. Umso wichtiger ist, dass wir unser eigenes Haus wetterfest ma-

chen als freie Demokratie und soziale Marktwirtschaft. 

Sichere Arbeitsplätze, wirtschaftlicher Aufschwung und ein effizienter sowie verlässli-

cher Sozialstaat haben für mich als Arbeits- und Sozialministerin oberste Priorität. Wir 

müssen erstens gute Arbeitsplätze in Deutschland halten, indem wir Industriestandorte 

sichern und auf die richtigen Innovationen setzen, insbesondere bei künstlicher Intelli-

genz. Zum Zweiten müssen wir aber auch den arbeitsuchenden Menschen wieder 

mehr Chancen auf dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt bieten. Das ist wichtig für 

unsere Wirtschaft in Zeiten des Fachkräftemangels, und das ist wichtig für unsere De-

mokratie; denn das hält eine Gesellschaft zusammen. Wir investieren daher zusätzlich 

vier Milliarden Euro in die Qualifizierung, und wir betreuen junge Menschen in der Ar-

beitsförderung künftig intensiver und ganzheitlicher. Dafür übertragen wir bewährte 

Ansätze aus der Grundsicherung und stärken die Jugendberufsagenturen weiter. 

Neue Chancen schaffen, das ist das zentrale Ziel.  
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Neue Chancen, darum geht es bei der neuen Grundsicherung. Hier setzen wir künftig 

auf mehr Verbindlichkeit, Eigenverantwortung und Mitwirkung. Wer Hilfe und Schutz 

braucht, wird dies weiterhin erhalten. Das gilt ausdrücklich für Menschen, die erkrankt 

sind oder aus anderen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen können. 

Diese Menschen brauchen unsere Solidarität und Unterstützung. Das ist und bleibt 

zentral. 

Solidarität und Unterstützung gehören zur Identität unseres Landes und geben den 

Menschen Sicherheit, insbesondere in unruhigen Zeiten. Aber klar muss auch sein: 

Wer mitwirken kann, der muss das auch tun und darf sich dieser Unterstützung nicht 

verweigern. Dazu gehört, dass Termine eingehalten und Pflichten erfüllt werden. Wer 

ohne wichtigen Grund Termine wiederholt versäumt, einen zumutbaren Job ablehnt 

oder eine Qualifizierungsmaßnahme abbricht, muss schneller und deutlicher mit Kon-

sequenzen rechnen. 

Wir setzen mit der Umgestaltung der Grundsicherung auch ein Signal gegen Sozial-

leistungsmissbrauch. Das betrifft nur ganz wenige Menschen; das will ich hier betonen. 

Aber Leistungsmissbrauch ist eben auch keine Lappalie. Wer den Sozialstaat erhalten, 

modernisieren und besser machen will, der darf bei Sozialleistungsmissbrauch nicht 

wegschauen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. 

Vorrang für Arbeit, wo immer es geht, das steht ebenfalls im Mittelpunkt der Umgestal-

tung der Grundsicherung. Deshalb stärken wir auch den sogenannten Passiv-Aktiv-

Transfer, kurz gesagt: Beschäftigung fördern statt Leistungsbezug.  

Wichtig ist mir auch die nachhaltige Integration in Arbeit. Das gilt übrigens auch mit 

Blick auf die Geflüchteten aus der Ukraine, die seit April 2025 aufgenommen wurden. 

Wir integrieren diese Menschen in das Asylbewerberleistungsgesetz, Stichwort 

„Rechtskreiswechsel“. Dabei wird dieser Übergang von der Grundsicherung zum Asyl-

bewerberleistungsgesetz so gestaltet, dass niemand unverhältnismäßig belastet wird, 

weder die betroffenen Menschen noch die Kommunen noch die Jobcenter. Klar bleibt 

auch: Wer arbeiten kann, muss sich umgehend um eine Arbeit bemühen. Dabei kön-

nen die Arbeitsagenturen selbstverständlich unterstützen und beraten. 
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Wir haben im vergangenen Jahr bereits viel bewegt für die Wirtschaft, zum Beispiel 

mit dem historischen Investitionspaket von 500 Milliarden Euro, mit dem Industries-

trompreis, mit dem konsequenten Bürokratieabbau. Das wollen wir 2026 auch konse-

quent fortsetzen: mit der Umgestaltung der Grundsicherung, mit der Alterssicherungs-

kommission, die gestartet ist, und mit der Kommission zur Sozialstaatsreform, die ihre 

Empfehlungen noch in diesem Monat vorlegen wird. In diesem Sinne wünsche ich gute 

Beratungen im parlamentarischen Verfahren und bitte Sie um die Unterstützung für 

dieses Gesetz. 

Vielen Dank. 

*  *  *  *  * 
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